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nach „Panama Papers“ und „Bahamas Liste“ nun 
„Paradise Papers“ – die Leaks, nicht autorisierte Ver-
öffentlichungen von Informationen, zu Briefkasten-
firmen und zumeist fragwürdigen Geschäftsbezie- 
hungen machen die staunende Öffentlichkeit mit im-
mer neuen Steueroasen und Praktiken bekannt. 

Der deutsche Fiskus, aber auch die Europäische Union, 
gehen daher regelmäßig gegen Steuerschlupflöcher 
und Geldwäsche vor. Auf die Verhinderung von 
Geldwäsche und die Bekämpfung von Terrorismus-
finanzierung zielt die neueste Bestimmung ab, die wir 
Ihnen gleich zu Beginn dieser Ausgabe vorstellen. Der 
dementsprechend Geldwäschegesetz genannte Para-
graf beinhaltet als zentrales Element die Einführung 
eines Transparenzregisters, in dem die wirtschaftlich 
Berechtigten aller privatrechtlichen Vereinigungen 
und Trust-ähnlichen Strukturen erfasst werden. Alle 
wichtigen Informationen zu den damit einhergehen-
den Meldpflichten lesen Sie auf Seite 2 dieser DOMUS 
plus.

Wie wünschen Ihnen erholsame Weihnachtstage und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr 2018 und freu-
en uns über eine weiterhin gute Zusammenarbeit im 
neuen Jahr.

Herzlichst, Ihre
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Am 26. Juni 2017 ist das neue Geldwäsche- 
gesetz GwG, Gesetz zur Umsetzung der Vier-
ten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausfüh-
rung der EU-Geldtransferverordnung und zur 
Neuorganisation der Zentralstelle für Finanz- 
transaktionsuntersuchungen, Bundesgesetz-
blatt Teil I 2017 Nr. 39 24. Juni 2017 S. 1822) in 
Kraft getreten.

Das GwG sieht nunmehr unter anderem die 
Einrichtung eines zentralen Transparenzregis-
ters vor (§§ 18 bis 26 GwG). Bis zum 1. Okto-
ber 2017 waren erstmals Daten über die natür-
lichen Personen, die als sog. „wirtschaftliche 
Berechtigte“ hinter juristischen Personen agie-
ren, an das Register zu melden. Die Nichtbeach-
tung der Meldepflicht ist bußgeldbewährt. 

Wirtschaftlich Berechtigte sind nach § 3 Abs. 1 
GwG natürliche Personen, in deren Eigentum 
oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner 
letztlich steht. Oder solche, auf deren Veranlas-
sung eine Transaktion letztlich durchgeführt 
wird. Oder solche, auf deren Veranlassung eine 
Geschäftsbeziehung begründet wird. Ferner ist 
wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 GwG 
jede natürliche Person, die unmittelbar oder 
mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalan-
teile einer juristischen Person hält, mehr als 25 
Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf 
vergleichbare Weise, etwa durch Absprachen, 
Kontrolle ausübt.

Die Mitteilungspflicht entfällt gemäß § 20 Abs. 2 
GwG (sog. „Mitteilungsfiktion“), wenn sich die 
Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 
bereits aus anderen öffentlichen Registern erge-
ben (z. B. aus dem Handelsregister ergeben sich 
die Anteilseigner einer GmbH).

Kann keine natürliche Person trotz umfassen-
der Prüfungen ermittelt werden, gilt als wirt-
schaftlich Berechtigter der gesetzliche Ver-
treter, geschäftsführende Gesellschafter oder 
Partner der juristischen Person (§ 3 Abs. 2 Satz 
5 GwG).

Bei kommunalen Wohnungsunternehmen, 
hinter denen keine natürlichen Personen als 
wirtschaftlich Berechtigte stehen, gelten die 
Geschäftsführer als wirtschaftlich Berechtigte, 
die bereits im Handelsregister verzeichnet sind 
(Fiktion des § 20 Abs. 2 GwG). Meldepflichten 
zum Transparenzregister bestehen daher nicht 
(Auskunft der Verbände). 

Vereine und Genossenschaften treffen dann 
Meldepflichten, wenn Mitglieder mit Beteili-
gungen von mehr als 25 Prozent vorhanden 
sind. Die Mitteilungsfiktion greift nämlich nicht 
ein, da im Vereins- bzw. Genossenschaftsregis-
tern die Mitglieder nicht aufgeführt sind. 

Bei mittelbaren Beteiligungen bestehen Melde-
pflichten, wenn in der Beteiligungskette eine 
natürliche Person mehr als 25 Prozent der An-
teile bzw. Stimmrechte vorhanden ist. Ergeben 
sich die mittelbar Beteiligten aber bereits aus 
öffentlichen Registern (z.B. aus dem Handelsre-
gister), entfällt die Mittelungspflicht auf Grund 
der Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG. 

Bei rechtsfähigen Stiftungen sind die Mitglieder 
des Vorstandes zum Transparenzregister anzu-
melden (§ 20 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 3 Abs. 3 Nr. 3 
GwG).

Die Meldung im Transparenzregister muss 
nach § 19 GwG folgende Daten über den wirt-
schaftlich Berechtigten umfassen: Vor- und Zu-
name, Geburtsdatum, Anschrift und Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

Die Beurteilung der Meldepflichten ist jeweils 
im Einzelfall vorzunehmen. Informationen 
haben die Industrie- und Handelskammern 
veröffentlicht. Die Einsichtnahme in das Trans-
parenzregister soll ab 27. Dezember 2017 ( für 
Behörden) zulässig sein. 

Aktuelle GesetzesänderunGen

 GeldWäsCHeGesetz und trAnsPArenzreGIster

Das Geldwäschegesetz 

führt ein Transparenz-

register mit Melde-

pflichten ein. 
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Der Vermieter muss in 

seiner Betriebskosten-

abrechnung die Kosten 

aufschlüsseln.

Die Vereinbarung eines 

Zuschlags für Schön-

heitsreparaturen ist 

zulässig.

Aktuelles Aus der reCHtsPreCHunG

 AuFsCHlÜsselunG der 
  BetrIeBskOstenABreCHnunG

 zusCHlAG zu sCHÖnHeItsrePArAturen 
   zur GrundMIete 

 reCHnunGszInsFuss VOn 6 PrOzent FÜr 
   PensIOnsrÜCkstellunGen VerFAssunGsWIdrIG? 

 ■ LG Berlin, Urteil vom 18 . Oktober 2017, 18 
S 339/16

Das LG Berlin hat entschieden, dass ein Ver-
mieter in einer Betriebskostenabrechnung be-
stimmte Kosten so aufschlüsseln muss, dass 
der Mieter zum Zwecke der Steuerersparnis ge-
genüber dem Finanzamt haushaltsnahe Dienst-
leistungen in Abzug bringen kann.

Nach Auffassung des Landgerichts hat der Mie-
ter das Recht, zumindest eine Betriebskosten-
abrechnung von dem Vermieter zu verlangen, 
anhand derer sich die Beträge ermitteln lassen, 
die für haushaltsnahe Dienstleistungen er-
bracht worden sind. 

Der Vermieter müsse zwar weder eine „Steuer-
bescheinigung nach §35a EStG“ erteilen noch 
gewissermaßen steuerberatend tätig werden 
und einzelne Betriebskostenarten ausdrücklich 

als Aufwendungen „für haushaltsnahe Dienst-
leistungen“ einordnen und bezeichnen. Der 
Mieter müsse jedoch die Möglichkeit erhalten, 
selbst anhand der Betriebskostenabrechnung 
zu ermitteln, welche Dienstleistungen erbracht 
worden und welche Beträge dafür aufgewendet 
worden seien. 

Dafür sei erforderlich, dass Pauschalrechnun-
gen aufgeschlüsselt und der Anteil der Dienst-
leistungen ausgewiesen würden. 

Das gilt, obwohl im Urteilsfall in einer Klausel 
des Mietvertrages vereinbart war, dass der Ver-
mieter nicht verpflichtet sei, dem Mieter eine 
Bescheinigung über haushaltsnahe Dienstleis-
tungen auszustellen. Eine solche Klausel be-
nachteilige den Mieter unangemessen und sei 
zudem als überraschende Regelung unwirksam.

 ■ BFH-Beschluss vom 30 . Mai 2017, VIII ZR 
31/17

Vielfach wird in Mietverträgen neben der Kalt-
miete und der Betriebskostenvorauszahlung 
ein Zuschlag für Schönheitsreparaturen ausge-
wiesen. Der Bundesgerichtshof hält einen sol-
chen Zuschlag für wirksam.

Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich hier-
bei um eine sog. Preishauptabrede, die keiner 
Angemessenheitskontrolle unterliegt (§  307 
Abs. 3 Satz 1 BGB). Auch liegt kein Umgehungs-
geschäft vor. Der Ausweis eines solchen Zu-
schlags habe für das Mietverhältnis rechtlich 

keine Bedeutung. Der Mieter habe die verein-
barte Gesamtsumme zu zahlen, unabhängig 
davon, ob und in welcher Höhe dem Vermieter 
für die Durchführung von Schönheitsrepara-
turen tatsächlich Kosten entstehen. Denn im 
Ergebnis handelt es sich bei dem Ausweis eines 
solchen Zuschlags lediglich um einen Hinweis 
auf die Mietpreiskalkulation. 

Der Zuschlag kann aber nur dann vereinbart 
werden, wenn die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung der Schönheitsreparaturen tatsächlich 
beim Vermieter liegt.

 ■ FG Köln, Beschluss vom 12 . Oktober 2017 - 
10 K 977/17 

Der 10. Senat des FG Köln hält den Rechnungs-
zinsfuß von 6 Prozent zur Ermittlung von Pen-
sionsrückstellungen in § 6a EStG im Jahr 2015 
für verfassungswidrig. 

Es erging der Beschluss, das Klageverfahren  
10 K 977/17 auszusetzen und eine Entschei-
dung des BVerfG über die Verfassungsmäßigkeit 
des Rechnungszinsfußes einzuholen. Der Senat 
ist der Auffassung, dass der Gesetzgeber zwar 
befugt sei, den Rechnungszinsfuß zu typi- » 

Das Bundesverfassungs-

gericht überprüft den 

Rechnungszinsfuß für 

Pensionsrück- 

stellungen.
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 MIttelVerWendunG GeMeInnÜtzIGer VereIne 

 BÜrGsCHAFtsInAnsPruCHnAHMe 
   des GesellsCHAFters

 ■ BFH-Urteil vom 20 . März 2017, X R 13/15
Gemeinnützige Vereine müssen eingesammel-
te Spenden zeitnah für ihre satzungsmäßigen 
Zwecke ausgeben. Hierdurch soll verhindert 
werden, dass steuerbegünstigt erhaltene Gelder 
grundlos angesammelt oder zum Aufbau sons-
tigen Vermögens eingesetzt werden. 

Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, 
wenn die Mittel spätestens in den auf den 
Zufluss folgenden zwei Kalender- oder Wirt-
schaftsjahren für die steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden 
(§ 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 AO in der Fassung vom 
21. März 2013). Bis zum 31. Dezember 2011 be-
trug die Mittelverwendungsfrist ein Jahr. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen 
Fall waren projektbezogene Spenden auf ein 
eigens dafür eingerichtetes Bankkonto eines 
Vereins eingezahlt worden. Zum Ende der Mit-
telverwendungsfrist waren dort aber noch alle 
eingegangenen Spenden vorhanden, weil die 
entsprechenden projektbezogenen Ausgaben 
von einem anderen Bankkonto bezahlt wurden. 
Das Finanzamt meinte deswegen, die Mittel-
verwendungsfrist sei nicht eingehalten worden. 

Das Gericht gab jedoch dem Verein Recht, weil 
ihm nicht vorgeschrieben werden kann, von 
welchem Bankkonto er seine satzungsmäßigen 
Ausgaben zu bestreiten hat.

 ■ BFH-Urteil vom 11 . Juli 2017, IX R 36/15
Früher führte die selbstschuldnerische Bürg-
schaft des Gesellschafters für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft zu nachträglichen Anschaf-
fungskosten auf die Beteiligung, wenn der Ge-
sellschafter im Insolvenzverfahren als Bürge in 
Anspruch genommen wurde. Die nachträgli-
chen Anschaffungskosten wirkten sich auf den 
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn bzw. Ver-
lust der GmbH aus. 

Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatz-
rechts durch das MoMiG (Gesetz zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen vom 23. Oktober 2008) 
ist die gesetzliche Grundlage für die bisherige 
Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Auf-
wendungen des Gesellschafters aus eigenkapi-
talersetzenden Finanzierungshilfen als nach-
trägliche Anschaffungskosten im Rahmen des 
§ 17 EStG entfallen. 

Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner 
Inanspruchnahme als Bürge für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft führen nicht mehr zu 
nachträglichen Anschaffungskosten auf seine 
Beteiligung. 

Künftig führen nur noch offene und verdeckte 
Einlagen sowie Darlehen mit Rangrücktritts-
vereinbarungen zu Anschaffungskosten auf die 
Beteiligung. 

Mit dieser Grundsatzentscheidung hat der 
BFH einen radikalen Schnitt vollzogen, er ge-
währt jedoch Vertrauensschutz in die bisherige 
Rechtsprechung für alle Fälle, in denen der Ge-
sellschafter eine eigenkapitalersetzende Finan-
zierungshilfe bis zum Tag der Veröffentlichung 
des Urteils am 27. September 2017 geleistet hat 
oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesell-
schafters bis zu diesem Tag eigenkapitalerset-
zend geworden ist. 

Die zeitnahe Mittel-

verwendung beurteilt 

sich auf Grundlage aller 

Zuwendungen. 

Die Inanspruchnahme 

aus eigenkapital- 

ersetzenden Darlehen 

und Bürgschaften des 

Gesellschafters sind 

nicht mehr nachträg-

liche Anschaffungs-

kosten. 

sieren. Dabei sei er aber gehalten, in regelmä-
ßigen Abständen zu überprüfen, ob die Typi-
sierung noch realitätsgerecht sei. Da der Rech-
nungszinsfuß seit 1982 unverändert sei, führe die 
fehlende Überprüfung und Anpassung nach Auf-
fassung des 10. Senats zur Verfassungswidrigkeit. 

Vergleichbare Parameter (Kapitalmarktzins, 
Rendite von Unternehmensanleihen) hätten 

schon seit vielen Jahren eine stetige Tendenz 
nach unten und lägen deutlich unter 6 Prozent. 

Anmerkung:

Je höher der Rechnungszinsfuß ist, desto we-
niger darf ein Unternehmen der Pensionsrück-
stellung zuführen. Als Folge ergibt sich eine hö-
here steuerliche Belastung. 
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Aktuelles Aus der FInAnzVerWAltunG

 lOHnsteuerlICHe BeHAndlunG eIner BAHnCArd

 ■ OFD Frankfurt/Main vom 31 . Juli 2017, S 
2334 A - 80 - St 222

Zu der Frage, wie die Überlassung einer Bahn-
Card durch den Arbeitgeber zu beurteilen ist, 
wenn diese zur dienstlichen sowie auch zur 
privaten Nutzung an den Arbeitnehmer weiter-
gegeben wird, hat die OFD Frankfurt mit Verfü-
gung vom 31.Juli 2017 Stellung genommen. 

Unabhängig von der privaten Nutzungsmög-
lichkeit kann aus Vereinfachungsgründen ein 
überwiegend eigenbetriebliches Interesse des 
Arbeitgebers an der Überlassung angenommen 
werden, wenn nach der Prognose zum Zeit-
punkt der Hingabe der BahnCard die ersparten 
Kosten für Einzelfahrscheine, die im Rahmen 
der Auswärtstätigkeit (z. B. nach Reiserichtli-
nie) ohne Nutzung der BahnCard während de-
ren Gültigkeitsdauer anfallen würden, die Kos-
ten der BahnCard erreichen oder übersteigen 
(prognostizierte Vollamortisation). 

In diesem Fall stellt die Überlassung der Bahn-
Card an den Arbeitnehmer keinen Arbeitslohn 
dar. 

Tritt die prognostizierte Vollamortisation aus 
unvorhersehbaren Gründen (z. B. Krankheit) 
nicht ein, ist keine Nachversteuerung vorzu-
nehmen, das überwiegend eigenbetriebliche 
Interesse bei Hingabe der BahnCard wird hier-
durch nicht berührt. 

Erreichen die durch die Nutzung der überlas-
senen BahnCard ersparten Fahrtkosten nach 
der Prognose zum Zeitpunkt der Hingabe der 
BahnCard deren Kosten voraussichtlich nicht 
vollständig (Prognose der Teilamortisation), 
liegt die Überlassung nicht im überwiegend 
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers. 
Der Wert der BahnCard ist als geldwerter Vor-
teil zu erfassen.

Die Überlassung der BahnCard stellt in diesem 
Fall zunächst in voller Höhe steuerpflichtigen 
Arbeitslohn dar. Die während der Gültigkeits-
dauer der BahnCard durch deren Nutzung für 
dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten kön-
nen dann ggf. monatsweise oder auch am Ende 
des Gültigkeitszeitraums als Korrekturbetrag 
den steuerpflichtigen Arbeitslohn mindern. 

Für die Höhe des Korrekturbetrags können aus 
Vereinfachungsgründen – anstelle einer quota-
len Aufteilung (Nutzung zu dienstlichen Zwe-
cken im Verhältnis zur Gesamtnutzung) – auch 
die ersparten Reisekosten für Einzelfahrschei-
ne, die im Rahmen der Auswärtstätigkeit ohne 
Nutzung der BahnCard während deren Gültig-
keitsdauer angefallen wären, begrenzt auf die 
Höhe der tatsächlichen Kosten der BahnCard, 
zugrunde gelegt werden. 

Die Überlassung 

einer BahnCard an den 

Arbeitnehmer ist nicht 

immer Arbeitslohn.

Im Augenblick des Ausscheidens aus der Ge-
sellschaft ist eine noch nicht ausgeglichene For-
derung des bisherigen Gesellschafters als Ver-
bindlichkeit der Gesellschaft (Fremdkapital) zu 
behandeln. Veräußert er seinen Mitunterneh-
meranteil bestehend aus dem Gesellschaftsan-
teil und der Darlehnsforderung an einen Drit-
ten, ergibt sich sein Veräußerungsgewinn oder 
-verlust aus dem Saldo von erzieltem Kaufpreis, 
den Anschaffungskosten für die Einlage, dem 
Buchwert des Darlehns und den Veräußerungs-
kosten. Die Ermittlung des Aufgabegewinns 

(bzw. des Verlustes) hat auf der Ebene des Aus-
geschiedenen zu erfolgen.

Für den Neugesellschafter erfährt sein vom 
Ausgeschiedenen übernommenes und der Ge-
sellschaft überlassenes Darlehen in der Gesell-
schaftsbilanz keine Änderung. In seiner Son-
derbilanz ist es mit den Anschaffungskosten zu 
bilanzieren. Liegen sie unter dem Nominalwert, 
ist der Bilanzansatz auf die niedrigeren An-
schaffungskosten begrenzt.
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 ■ BMF-Schreiben vom 26 .Oktober 2017, IV C 
5 - S 2334/14/10002-06

Die Anzahl der Elektro- und Elektrohybridfahr-
zeuge ist nach wie vor gering. Fehlende Akzep-
tanz ergibt sich aus der relativ geringen Reich-
weite der Autos, der noch immer recht hohen 
Anschaffungskosten und einer unzureichenden 
Ladestation-Infrastruktur. 

Der Gesetzgeber hatte mit dem „Gesetz zur 
steuerlichen Förderung von Elektromobilität 
im Straßenverkehr“ vom 7. November 2016 
steuerliche Erleichterungen geschaffen. Stellt 
der Arbeitgeber für Mitarbeiter Ladestationen 
bereit, so dass diese ihr Fahrzeug im Betrieb 
kostenlos oder verbilligt aufladen dürfen, ist 
diese „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn“ gewährte Vergünstigung nicht als 
geldwerten Vorteil zu versteuern (§ 3 Nr. 46 
EStG). 

Nach dem BMF-Schreiben vom 14. Dezem-
ber 2016 (VV DEU BMF 2016-12-14 IV C 5-S 

2334/14/10002-03) zur Anwendung der ein-
kommensteuerlichen und lohnsteuerlichen 
Vorschriften des o.g. Gesetzes gehören zu den 
begünstigten Fahrzeugen auch Elektrofahrrä-
der. Allerdings mussten diese bisher verkehrs-
rechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sein, 
d. h. deren Motor musste auch Geschwindigkei-
ten über 25 Kilometer pro Stunde unterstützen. 

Normale Elektrofahrräder (sog. E-Bikes) mit 
Geschwindigkeiten unter 25 km/h (ohne Kenn-
zeichen- und Versicherungspflicht) gehörten 
bislang nicht zu den begünstigten Fahrzeugen. 

Nach dem BMF-Schreiben vom 26.  Okto-
ber 2017 (IV C 5 - S 2334/14/10002-06) ist nun-
mehr auch das steuerfreie Aufladen von Elek-
trofahrrädern, die verkehrsrechtlich nicht als 
Kfz einzuordnen sind, im Betrieb des Arbeitge-
bers möglich. 

 steuerFreIes AuFlAden VOn elektrOFAHrrädern

Das Aufladen von 

E-Bikes auch unter 25 

km/h an Ladestationen 

des Arbeitgebers ist 

steuerfrei möglich. 

 ■ BMF-Schreiben vom 6 . Oktober 2017, IV C 
6 - S 2145/07/10002

Das BMF-Schreiben zum häuslichen Arbeits-
zimmer vom 2. März 2011 (VV DEU BMF 2011-
03-02 IV C 6-S 2145/07/10002) wurde über-
arbeitet und durch das BMF-Schreiben vom 
6. Oktober 2017 ersetzt. 

Grundlage ist insbesondere die Änderung der 
Rechtsprechung des BFH zum Höchstbetrag 
nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 3 erster Halb-
satz EStG.

Der BFH hatte mit Urteilen vom 15. Dezem-
ber 2016 (VI R 53/12 und VI R 86/13) entschie-
den, dass der Höchstbetrag von 1.250 Euro, der 
für Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer abgezogen werden kann, wenn dieses 
zwar nicht den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betätigung bildet, 
aber für diese Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht, personenbezogen 
anzuwenden ist. 

Mehrere Nutzende können die Aufwendungen 
jeweils bis zur Höhe von 1.250 Euro abziehen, 

wenn sie diese getragen haben. Die bisherige 
Auffassung eines objektbezogenen Höchstbe-
trags, der auf die Nutzenden aufzuteilen ist, war 
daher aufzugeben.

Mit Urteil vom 25. April 2017 (VIII R 52/13) hat 
der BFH entschieden, dass bei Nutzung des 
häuslichen Arbeitszimmers für verschiede-
ne Tätigkeiten der Höchstbetrag dem Grunde 
nach auszuschöpfen ist. Eine Aufteilung nach 
zeitlichen Nutzungsanteilen ist nicht vorzu-
nehmen.

Mit Urteil vom 9. Mai 2017 (VIII R 15/15) hat 
der BFH entschieden, dass bei Nutzung von 
mehreren häuslichen Arbeitszimmern in ver-
schiedenen Haushalten (z. B. im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung) der Höchstbe-
trag zur einmal zu gewähren ist.

Der Abzug der Aufwendungen wird nicht auf 
den Höchstbetrag beschränkt, wenn das häusli-
che Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Betätigung 
bildet und dem Steuerpflichtigen auch ein an-
derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 

 HäuslICHes ArBeItszIMMer

Für die einkommen-

steuerliche Behandlung 

der Aufwendungen für 

ein häusliches Arbeits-

zimmer gibt es neue 

Grundsätze. 
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 ■ BMF-Schreiben vom 9 . Dezember  2016, 
VV DEU BMF 2016-12-09 IV C 6-S 
2176/07/10004:003

Vor dem Hintergrund verschiedener Urteile des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des Bundes-
finanzhofs (BFH) zu dem in der Pensionszusage 
maßgebenden Pensionsalter, hat das BMF zu 
den steuerlichen Auswirkungen auf Pensions-
zusagen mit o. g. Schreiben Stellung genommen.

Grundsätzlich ist bei der bilanzsteuerrechtli-
chen Bewertung von Pensionszusagen nach 
§ 6a Einkommensteuergesetz (EStG) das Pensi-
onsalter maßgebend, das in der jeweiligen Ver-
sorgungszusage festgeschrieben wurde; Ände-
rungen erfordern eine schriftliche Anpassung 
der Pensionszusage (§ 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Wird in der Pensionszusage ausschließlich auf 
die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung Bezug genommen (keine Än-
derung des Pensionsalters), ist als Pensionsalter 
die jeweilige gesetzliche Regelaltersgrenze der 
Rückstellungsbewertung zugrunde zu legen, 
die am Bilanzstichtag für den Eintritt des Ver-
sorgungsfalls maßgebend ist.

Bleibt nach arbeitsrechtlicher Würdigung un-
klar, ob die gesetzliche Regelaltersgrenze an-
zuwenden ist, droht ein Verstoß gegen das ge-
setzliche Schriftformerfordernis. In den Fällen 
von betrieblichen Gesamtversorgungszusagen 
verlangt die Finanzverwaltung die gewinnerhö-
hende Auflösung der in der Steuerbilanz passi-
vierten Pensionsrückstellung, sofern nicht bis 
zum 31. Dezember 2017 eine schriftliche Klar-
stellung/Änderung erfolgt ist (Übergangsfrist). 

Bei unverfallbaren Anwartschaften ausgeschie-
dener Versorgungsberechtigter soll für die 
schriftliche Anpassung aus Sicht der Finanz-
verwaltung eine betriebsöffentliche Erklärung 
des Versorgungsverpflichteten ausreichen (z. B. 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger, Rund-
schreiben, Aushang am Schwarzen Brett).

Angesichts der Übergangsfrist sollte noch in 
diesem Jahr geprüft werden, ob eine schriftliche 
Anpassung der Versorgungszusagen erforder-
lich ist. 

 MAssGeBendes PensIOnsAlter 
   FÜr VersOrGunGszusAGen

Schriftliche Anpassun-

gen zu Versorgungs- 

zusagen sollten bis zum 

31. Dezember 2017 

geprüft werden.

Mit Beschluss vom 27. Juli 2015 (GrS 1/14) be-
stätigt der BFH die Auffassung der Finanzver-
waltung, dass der als häusliches Arbeitszimmer 
genutzte Raum ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwe-
cke genutzt werden muss.

Der Abzug für Aufwendungen einer sog. Ar-
beitsecke, dem Teil eines ansonsten privat ge-
nutzten Raums, scheidet aus (BFH, Urteil vom 
17. Februar 2016, X R 32/11). 

 steuersCHuldnersCHAFt BeI BAuleIstunGen

 ■ BMF-Schreiben vom 26 . Juli 2017, III C 3 - S 
7279/11/10002-09

Nach der früheren Verwaltungsauffassung wa-
ren Unternehmer, die eigene Grundstücke zum 
Zweck des Verkaufs bebauen (Bauträger), Steu-
erschuldner für die von anderen Unternehmern 
an sie erbrachten Bauleistungen, wenn die Be-
messungsgrundlage der von ihnen getätigten 
Bauleistungen mehr als 10 Prozent der Summe 
ihrer steuerbaren und nicht steuerbaren Um-
sätze (Weltumsatz) beträgt.

Demgegenüber hat der BFH in seinem Urteil 
vom 22. August 2013 (V R 37/10) die Auffassung 

vertreten, dass in den sog. Bauträgerfällen kei-
nen Übergang der Steuerschuldnerschaft auf 
den Leistungsempfänger (Bauträger) erfolgt. 

Nach der Gesetzesänderung wurde in § 27 Abs. 
19 UStG geregelt, wie zu verfahren ist, wenn der 
Bauleistungsempfänger (Bauträger) einen Um-
satzsteuererstattungsantrag für zurückliegende 
Besteuerungszeiträume stellt, in denen – nach 
den Rechtsgrundsätzen des BFH-Urteils vom 
22. August 2013 – rechtsirrtümlich sowohl der 
Bauleister als auch der 1Bauträger von einem 
Übergang der Steuerschudlnerschaft auf den 
Bauleistungsempfänger ausgegangen waren.   »
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Wie jedes Jahr wird zum Jahresende Thema, Ge-
schenke an Geschäftsfreunde zu verteilen. Für 
den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben fassen wir nochmal die wesentlichen 
Punkte für Sie zusammen:

 ■ Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur 
bis zu einem Wert von 35 Euro netto pro 
Jahr und pro Empfänger abzugsfähig.

 ■ Die nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei 
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in die 
Ermittlung der Wertgrenze einzubezie-
hen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag 
(inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 
35 Euro betragen.

 ■ Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung 
vorhanden sein. Der Schenker muss auf 
dieser den Namen des Empfängers vermer-
ken. Bei Rechnungen mit vielen Positionen 
sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit 
den Empfängernamen sowie der Art und 
der Betragshöhe des Geschenks gefertigt 
werden.

 ■ Die Aufwendungen müssen auf ein separa-
tes Konto, z. B. „Geschenke an Geschäfts-
freunde“, getrennt von allen anderen Be-
triebsausgaben, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Ge-
schenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr 

den Betrag von 35 Euro oder werden die formel-
len Voraussetzungen nicht beachtet, sind die 
Geschenke an diese Personen insgesamt nicht 
abzugsfähig.

Unternehmer haben bei betrieblich veran-
lassten Sachzuwendungen und Geschenken 
die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 
30  Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer zu leisten. In diesem Fall stellt die 
Übernahme der pauschalen Einkommensteu-
er nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ein 
weiteres Geschenk dar. Übersteigt der Wert 
des Geschenks selbst bzw. zusammen mit der 
übernommenen Pauschalsteuer den Betrag 
von 35 Euro, unterliegt auch die pauschale Ein-
kommensteuer dem Abzugsverbot. Die Finanz-
verwaltung hat indes mitgeteilt, dass sie die 
übernommene Steuer bei der Prüfung der Frei-
grenze aus Vereinfachungsgründung weiterhin 
nicht einbezieht.

Die Pauschalierung ist ausgeschlossen, so-
weit die Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 
10.000  Euro übersteigen. Die Zuwendungen 
sind dennoch weiterhin aufzuzeichnen.

Überdies ist u. a. Folgendes zu beachten:

 ■ Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur An-
wendung der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer für alle innerhalb eines 

 GesCHenke An GesCHäFtsFreunde

Geschenke an Ge-

schäftsfreunde sind 

bis zu einem Wert von 

35 Euro netto ohne 

Umsatzsteuer pro Jahr 

und pro Empfänger 

abzugsfähig.

Das vorliegende BMF-Schreiben vom 
26.  Juli  2017 befasst sich mit strittigen Fragen 
der Auslegung und der Anwendung der Rege-
lung des § 27 Abs. 19 UStG, unter besonderer 
Berücksichtigung der bis dato ergangenen Fi-
nanzgerichtsrechtsprechung.

Im Grundsatz ist die gegen den leistenden Un-
ternehmer wirkende Umsatzsteuerfestsetzung 
nach § 27 Abs. 19 Satz 1 UStG für noch nicht 
festsetzungsverjährte Besteuerungszeiträume 
(§ 169 Abs. 1 AO) zu ändern, soweit der Leis-
tungsempfänger die Erstattung der Steuer for-
dert, die er in der Annahme entrichtet hatte, 
Steuerschuldner i. S. d. § 13b UStG zu sein und 
dem leistenden Unternehmer ein abtretbarer 
Anspruch auf Zahlung der gesetzlich entstan-
denen Umsatzsteuer gegen den Leistungsemp-
fänger zusteht oder zugestanden hat

Der leistende Unternehmer kann in den Fäl-
len des § 27 Abs. 19 Satz 1 UStG die gesetzlich 
entstandene und von ihm geschuldete Um-
satzsteuer zivilrechtlich gegenüber dem Leis-
tungsempfänger zusätzlich zum Netto-Entgelt 
geltend machen.

Das Bestehen und die Abtretbarkeit dieses An-
spruchs des leistenden Unternehmers gegen 
den Leistungsempfänger werden vom zustän-
digen Finanzamt im Rahmen des Festsetzungs-
verfahrens geklärt.

Die verfahrensmäßige Abwicklung der Ände-
rungsanträge der Leistungsempfänger wird im 
Einzelnen geregelt.

Das BMF klärt die 

Abwicklung offener 

Fälle der Umkehr der 

Steuerschuldnerschaft 

bei Bauleistungen.
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Wirtschaftsjahrs gewährten Zuwendungen 
einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zu-
lässig, die Pauschalierung jeweils geson-
dert für Zuwendungen an Dritte (z. B. Ge-
schäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) 
und an eigene Arbeitnehmer anzuwenden.

 ■ Sachzuwendungen bis 10 Euro (sog. Streu-
werbeartikel) müssen nach Auffassung 
der Finanzverwaltung nicht in die Bemes-
sungsgrundlage der Pauschalierung einbe-
zogen werden.

 ■ Auch bloße Aufmerksamkeiten (Sachzu-
wendungen aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses, wie Geburtstag 
bzw. Jubiläum) sind keine Geschenke und 

gehören daher nicht zur Bemessungs-
grundlage. Das gilt, sofern der Wert der 
Aufmerksamkeit 60 Euro (inklusive Um-
satzsteuer) nicht übersteigt.

Der Unternehmer hat den Zuwendungsemp-
fänger darüber zu informieren, dass er die Pau-
schalierung anwendet. Eine besondere Form 
ist hierfür nicht vorgeschrieben. Als Folge der 
Pauschalversteuerung durch den Zuwenden-
den muss der Empfänger die Zuwendung nicht 
versteuern.

Die Norm begründet keine eigenständige Ein-
kunftsart, sondern stellt lediglich eine besonde-
re pauschalierende Erhebungsform der Einkom-
mensteuer zur Wahl.

Aktuelle FACHBeIträGe

Ist dIe MItVerMIetunG VOn eInBAukÜCHen eIne 
sCHädlICHe tätIGkeIt IM rAHMen der GeWerBe-
steuerlICHen erWeIterten GrundBesItzkÜrzunG?

Trotz aktuellen Urteils 

zur Bilanzierung 

sprechen vorerst gute 

Gründe gegen eine 

Schädlichkeit der 

Mitvermietung von 

Einbauküchen im  

Rahmen der gewerbe-

steuerlichen erweiter-

ten Kürzung.

In der Praxis hat ein Urteil des BFH aus 2016 und 
vor allem die daran ansetzende Fachdiskussion 
für reichlich Verwirrung gesorgt. Worum geht 
es in dem BFH-Urteil vom 3. August 2016 (Az.: 
IX R 14/15, veröffentlicht im BStBl. II 2017, 437) 
zunächst? Der BFH hat zur Frage, ob durch die 
Erneuerung einer Einbauküche Erhaltungsauf-
wand für den Austausch einer Gebäudekom-
ponente oder Herstellungskosten für ein neues 
selbstständiges Wirtschaftsgut vorliegt, seine 
Rechtsprechung geändert: Aufwendungen für 
die vollständige Erneuerung einer Einbauküche 
(Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) 
in einem vermieteten Immobilienobjekt sind 
nicht als Erhaltungsaufwand sofort als Wer-
bungskosten (so im Urteilsfall) bzw. Betriebs-
ausgaben abziehbar. Bei einer Einbauküche mit 
ihren einzelnen Elementen handelt es sich viel-
mehr um ein einheitliches Wirtschaftsgut, das 
auf zehn Jahre abzuschreiben ist. 

Zur Beurteilung als selbstständiges Wirt-
schaftsgut geht der BFH ausführlich auf den 
Nutzungs- und Funktionszusammenhang einer 
Einbauküche ein und ergänzt dies um weitere 
Kriterien wie etwa den Grad der Festigkeit ei-

ner eventuell vorgenommenen Verbindung, 
den Zeitraum, auf den eine eventuelle Verbin-
dung oder die gemeinsame Nutzung mehrerer 
beweglicher Sachen angelegt sind, sowie das 
äußere Erscheinungsbild. Der Kern der Argu-
mentation besteht darin, dass allenfalls Spüle 
und Herd der reinen Nutzbarkeit des Gebäudes 
zu Wohnzwecken zuzuordnen sind, weitere 
Einrichtungsgegenstände einer Einbauküche 
aber nicht Voraussetzung der Nutzbarkeit zu 
Wohnzwecken sind. Da mittlerweile alle Ele-
mente einer Einbauküche „nach außen als ein-
heitliches Ganzes in Erscheinung“ treten, ist die 
Einbauküche grds. insgesamt ein einheitliches 
bewegliches Wirtschaftsgut (und damit kein 
Gebäudebestandteil (mehr)).

Hinweis:  Die Finanzverwaltung wendet das Ur-
teil steuerlich „in allen offenen Fällen“ an (BMF-
Schreiben vom 16. Mai 2017, BStBl I 2017, 775). 
Bei Erstveranlagungen bis einschließlich 2016 
wird nicht beanstandet, wenn auf Antrag des 
Steuerpflichtigen die bisherige Rechtslage für 
die Erneuerung einer Einbauküche zugrunde 
gelegt wird, wonach die Spüle und der (nach 
der regionalen Verkehrsauffassung erforder- » 
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liche) Herd als wesentliche Bestandteile des 
Gebäudes behandelt wurden und deren Erneu-
erung/Austausch zu sofort abzugsfähigem Er-
haltungsaufwand führte.

Für Verwirrung sorgt nun vor allem die Über-
tragung der Urteilsgrundsätze auf die gewer-
besteuerliche erweiterte Grundbesitzkürzung: 
Die Mitvermietung von Einbauküchen sei dort 
evtl. als schädliche Tätigkeit anzusehen. Kern-
gedanke einer derartigen Argumentation ist 
es, dass insoweit wegen der eigenständigen Bi-
lanzierung keine Verwaltung und Nutzung von 
Grundbesitz mehr vorliege und der Gesetzes-
wortlaut insoweit im Übrigen von einer sach-
lich strengen „Ausschließlichkeit“ ausgeht. Vor 
diesem Hintergrund werden bereits komplexe 
Übertragungsmodelle bzw. erforderliche Ab-
stimmungen mit der Finanzverwaltung vorge-
schlagen.

Auch wenn selbstverständlich nicht ausge-
schlossen werden kann, dass die Auslegung des 
Begriffs „Grundbesitz“ in § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG 
durch den BFH künftig mittels Rückgriff auf 
die steuerbilanziellen Kategorien erfolgt, ist es 
trotzdem hilfreich, hierzu zunächst den aktuel-
len gewerbesteuerlichen Rechtsstand zu erläu-
tern:

Der Begriff des Grundbesitzes i.S.d. Vorschrift 
der erweiterten Kürzung bestimmt sich – eben-
so wie bei der „Normalkürzung“ des § 9 Nr. 1 
S. 1 GewStG – nach den Vorschriften des Be-
wertungsgesetzes (vgl. H 9.2 Abs. 2 GewStH 
2016 Stichwort „Eigener Grundbesitz“; BFH v. 
20. September 2007 - IV R 19/05, BFH/NV 2008, 
492 mwN; sowie Frotscher/Drüen, GewStG § 9 
Kürzungen, Rn. 45; Gosch, in Blümich, GewStG 
§ 9, Rn. 64; Roser, in Lenski/Steinberg, GewStG 
§ 9, Rn. 111) und nicht nach einkommensteuer-
lichen bzw. steuerbilanziellen Gesichtspunkten.

Damit ist letztlich abzustellen auf den Grund-
besitzbegriff des (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m.) § 68 
BewG: Nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 BewG gehören 
zum Grundvermögen der Grund und Boden, 
die Gebäude, die sonstigen Bestandteile und 
das Zubehör. Wegen der Begriffe „wesentliche 
Bestandteile eines Grundstücks oder eines 
Gebäudes“ und „Zubehör“ wird wiederum auf 
die §§ 94 und 97 BGB verwiesen (vgl. Gosch, in 
Blümich, GewStG § 9, Rn. 20; Roser, in Lenski/
Steinberg, GewStG § 9, Rn. 23). Somit erfolgt 
also im Ergebnis ein Rückgriff auf das Zivilrecht 

(§§ 94 ff. BGB); d.h. die bilanzrechtliche Wer-
tung ist grundsätzlich nicht relevant. 

Hinweis:  Es handelt sich bei zu Wohnzwecken 
mitvermieteten Einbauküchen – im Unter-
schied z.B. zu Hotelausstattungen – mangels 
beim Vermieter oder auch nur dem Mieter in-
soweit vorliegenden Gewinneinkünften auch 
nicht um bewertungsrechtlich vom Grundver-
mögen zu trennende Betriebsvorrichtungen 
i.S.d. § 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG. 

Zivilrechtlich kann eine Einbauküche grund-
sätzlich wesentlicher Bestandteil des Gebäu-
des, Zubehör oder eine selbstständige Sache 
sein (vgl. Stresemann, in MüKo, BGB, § 94 Rn. 
30): 

Einbauküchen kommen als zivilrechtlich we-
sentlicher Bestandteil eines Gebäudes allenfalls 
bei besonderer Anpassung bzw. Verbindung 
mit dem Gebäude oder sehr großem Aufwand 
für eine anderweitige Aufstellung in Betracht 
(Fritzsche, in BeckOK BGB, Bamberger/Roth/
Hau/Poseck, § 94 BGB, Rn. 20 mwN). 

§ 97 Abs. 1 BGB definiert Zubehör als eine be-
wegliche Sache, die – ohne Bestandteil der 
Hauptsache zu sein – dem wirtschaftlichen 
Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt 
ist und zu ihr in einem dieser Bestimmung 
entsprechenden räumlichen Verhältnis steht. 
Eine Sache ist dabei nicht Zubehör, wenn sie 
im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird. 
Genau an dieser Stelle ist die juristische Recht-
sprechung bzgl. einer Einordnung einer Einbau-
küche als Zubehör oder selbstständige Sache 
uneinheitlich, stellt aber im Regelfall auf die 
regionale Verkehrsanschauung ab (vgl. Fritz-
sche, in BeckOK BGB, Bamberger/Roth/Hau/
Poseck, § 97 BGB, Rn. 18 mwN): Zum Teil wird 
von Zivilgerichten in Einbauküchen Zubehör 
gesehen ( folglich wäre die erweiterte Kürzung 
anwendbar). Andere Zivilgerichte hingegen 
sehen selbstständige Sachen, so dass insoweit 
kein Grundbesitz vorliegt und die erweiterte 
Kürzung grundsätzlich zu versagen wäre.

Insoweit ist als Fazit festzuhalten: Das BFH-Ur-
teil vom 3. August 2016 ist vorerst nicht auf die 
Frage der Schädlichkeit im Rahmen der erwei-
terten Kürzung übertragbar. Völlig unabhängig 
von diesem BFH-Urteil war und ist die Mitver-
mietung von Einbauküchen gewerbesteuerlich 
wegen des Rückgriffs auf das insoweit differen-
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zierte Zivilrecht gewerbesteuerlich nicht rechtssi-
cher und unterliegt starken regionalen (!) Differen-
zierungen. 

Im Fall der Einbauküchen als selbstständige 
Sachen im zivilrechtlichen Sinne (und damit 
steuerbilanziell sowie gewerbesteuerlich kein 
Grundbesitz) verbleibt dann – ebenso wie bei Mit-
vermietung von von sonstigem Mobiliar – die Ar-
gumentation, dass die Mitvermietung eine für die 
erweiterte Kürzung unschädliche Nebentätigkeit 
darstellt, da sie der Verwaltung und Nutzung des 
Grundbesitzes im engeren Sinne dient und „als 
zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich 
sinnvoll gestalteten eigenen Grundbesitzverwal-
tung und Grundstücksnutzung“ angesehen wer-
den kann (siehe R 9.2 Abs. 2 S. 3 GewStR 2016). 
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Russell
    Bedford

Die Unternehmen der DOMUS beraten 
seit über 30 Jahren erfolgreich Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen 
vom Gesundheitswesen bis hin zur 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 
dem traditionellen Branchenschwer-
punkt unserer Unternehmensgruppe . 
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum 
an maßgeschneiderten Prüfungs- und 

Beratungsleistungen, die durch unsere 
Experten unterschiedlichster Fachrich-
tungen kontinuierlich weiterentwickelt 
werden .

Die DOMUS AG ist Mitglied von Russell 
Bedford International, einem Netzwerk 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaften mit 

mehr als 290 Büros in über 100 Ländern, 
deren Mitarbeiter uns und unseren 
Mandanten mit umfassendem landes- 
und branchenspezifischem Know-how 
zur Verfügung stehen .

Die WTS Wohnungswirtschaftliche 
Treuhand in Sachsen GmbH wurde vom 
Verband Sächsischer Wohnungsgenos-
senschaften e.V . im Jahr 1993 in Dres-
den gegründet.  

Der Verband ist alleiniger Gesellschafter 
des Unternehmens. Als Treuhand be-
raten wir die Mitglieder des Verbandes 
Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten e. V. bei der Lösung betriebswirt-
schaftlicher und steuerrechtlicher Auf-
gabenstellungen.

In Kooperation mit den Unternehmen 
der DOMUS sind wir der Ansprechpart-
ner für Wohnungsunternehmen, die 
nicht Mitglied des Verbandes sind.

Als Treuhand kennen wir die beson-
dere Situation der Wohnungsgenos-
senschaften in der Region und haben 
unsere Leistungen und Produkte den 
aktuellen Anforderungen angepasst. Der 
Schwerpunkt unserer Beratung liegt da-
rin, gemeinsam mit dem Unternehmen 
an Lösungsansätzen für eine langfristig 

gesicherte Unternehmensentwicklung 
zu arbeiten. Ausgerichtet auf den Bedarf 
und die Anforderungen aller Partner der 
Wohnungswirtschaft beraten wir unse-
re Mandanten im operativen Tagesge-
schäft und strategisch auf dem Weg in 
die Zukunft. 

In Kooperation mit der DOMUS stellen 
wir Ihnen die Steuermitteilungen zur 
Verfügung. 

DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft 

Hauptsitz Berlin
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 030 / 897 81-0
Telefax 030 / 897 81-249
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www.domus-ag.net
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Potsdam, Dresden, Düsseldorf, Erfurt,  
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www.domusconsult.de
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Weitere Niederlassung in:
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